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OKK-Informationen
Kommissariatsdierist

Vorschau auf das Jahr 1991

1. Vorschriften
Ab 1. Januar 1991 treten folgende neue Vor-
Schriften des Korn D in Kraft:
a. Verzeichnis der Vorschriften für den Kommis-

sariatsdienst (W Kom 91 d/f/i)
b. Regl 51.3 d Verwaltungsreglement

(VR 91)

c. Regl 51.3/1 d Ergänzungen zum Ver-

waltungsreglement
(VRE 91)

d. Regl 51.3/11 d/f/i Verzeichnis der Tank-
stellen (VTS 91)

e. Preise für Armeeproviant und Futtermittel
1991 d

f. Preise der Militärspeisen 1991 d

§• Verpflegungskredit und Richtpreise,
1.1.91 d/f

h. Verzeichnis der Lieferanten von Brot, Fleisch,
Käse und Milch auf den Waffenplätzen,
1991 d/f/i

i. Verzeichnis der Vertrauenspersonen für die
Hygienekontrolle auf den WatTenplätzen,
1991 d/f/i

k- Bestellung für Armeeproviant 1991 d/f
(Form 16.6.)

Hie Empfänger werden diese Vorschriften (ohne
h. und i.) direkt von der EDMZ im Monat De-
zember/Januar erhalten.

lui Laufe des Frühlings 1991 werden die neuen
Regl 60.8,«Behelf für den Kommissariatsdienst»
(BKD) und 60.12, «Benzinvergaserbrenner
(BVB)» erscheinen.

3- Verpflegungsdienst
2- 1. Armeeproviant

bereits erwähnt (Fourier Nr. 10/90, Seite
389) werden ab 1. 1. 91 im Sortiment neu einge-
fuhrt:

/•Wi /;.? /mc/CS/7Oc&e«

Art. Nr.: 337.9270
Sammelpackung: 12 Pakete zu je 1 kg
Preis: Fr. 4.- pro kg
Zusammensetzung: Haferkleie, Soja-, Weizen-,

Gersten-, Hafer-, Hirse-
und Roggenflocken

Die Flocken können mit pasteurisierter Milch
oder mit Joghurt abgegeben werden. Für die Zu-
bereitung mit Milch empfiehlt es sich, mangels

geeignetem Verteilgeschirr, leere Joghurtbecher
abzugeben.

Pro Angehörigen der Armee und Mahlzeit sind

ca. 30 g Frühstücksfiocken bereitzustellen. Die
Kosten für die reine Flockenmischung betragen

pro abgegebene Portion 10 bis 15 Rp. Bei den in

Wiederholungskursen durchgeführten Versu-

chen wurde festgestellt, dass rund ein Drittel der

Angehörigen der Armee beim Frühstück die

Flockenmischung konsumieren. Bei den Rekru-

ten könnte der Anteil noch etwas höher sein.

Mit der Einführung der Frühstücksflocken kom-

men wir einem Wunsch der Truppe entgegen
und liegen im Trend der Vollwertnahrung. Die

Flocken erlauben der Truppe, das Frühstück zu

ergänzen, zu variieren und dieses ihren Wün-
sehen und Essgewohnheiten anzupassen. Wir
hoffen, dass die Rechnungsführer von dieser

Möglichkeit regen Gebrauch machen werden.
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2. 2. Pflichtkonsuni

Der Pflichtkonsum für Frischhalte- und Früch-
tebrot in Rekrutenschulen kann auf je 1 Portion
pro Angehörigen der Armee reduziert werden.

Bei den übrigen Pflichtkonsumartikeln bleiben
die Mindestbezugsmengen unverändert.

2.3. Ankauf von Salatsaucen

Wir stellen immer wieder fest, dass Fertigsalat-
saucen im freien Flandel gekauft werden, die nur
etwa 10% Speiseöl beinhalten. Diese Sauce ist
natürlich gegenüber derjenigen, welche gemäss
Regl 60.6, «Kochrezepte Für die Militärküche»
zu 50% mit Speiseöl zubereitet wird, £////ger,
aber auch viel we/iige/- «a/i/Vifl/r.

Die Salate nehmen in der Militärküche eine

ganz besondere Stellung ein; sie sind reich an
Mineralstoffen und Vitaminen und liefern dem
Körper Schutzstoffe. Die Salatsauce nach Mili-
tärrezept (Rezept Nr. 105) wird mit 50% Speiseöl
zubereitet und ist somit ein wichtiger Energie-
träger. Im Sinne einer vollwertigen Ernährung
sind deshalb keine Fertigsalatsaucen im Trup-
penhaushalt zu verwenden.

Dadurch wird der Rechnungsführer auch nicht
gegen den Grundsatz (VR Ziffer 124) betreffend
Bezug von Armeeproviant, gleichartigen oder
ähnlichen Artikeln Verstössen.

2. 4. Bezug von Schweinefleisch auf dem

Nachschubweg

Gemäss Ziffer 99, Absatz 2 des Regl 60.1, Trup-
penhaushalt (Nachtrag 1, gültig ab 1.1. 90), wird
das Schweinefleisch mit Knochen und Schwar-

ten, wie gewachsen, geliefert.
Pro Einheit wird jeweils Fleisch von einer einzi-
gen Partie nachgeschoben (nur Stützen, Karree,
Brust oder Schulter).

Um die Truppe mit Schweinefleisch ab Basisver-

sorgungsplätzen (BVP) gut bedienen zu können,
gibt man ihr die Möglichkeit, im //wfrw/r/io/w-

der Versorgungstruppe am Vortag des Be-

zuges die Menge Schweinefleisch sowie die Zu-
bereitungsart (z. B. Schulter für Ragout) zu mel-
den. Wenn immer möglich, werden die Versor-

gungstruppen die gewünschten Partien liefern.

Sofern die Truppe beim Ausbeinen und Zerle-
gen sowie beider Portionierung des nachgescho-
benen Schweinefleisches Schwierigkeiten hat,
kann sie ferner bei der Versorgungstruppe fach-
technische Beratung und Unterstützung anfor-
dem.

Solche Leistungen können jedoch i/i «n u/cri-

vc/i D/e/wr (Verteidigungsfall) kaum mehr er-
bracht werden, so dass der Rechnungsführer in
dieser Lage seinen Menüplan den erhaltenen
Partien anzupassen hat.

3. Betriebsstoffdienst
Betriebsstoffbezüge durch Selbstbedienung

Der im Rahmen des EDV-Projektes BEBECO
(Betriebsstoff-BEwirtschaftung mit Computer -
siehe «Der Fourier» Nr. 12/89, Seite 487) auf
drei Armee-Tankanlagen (ATA) durchgeführte
Pilotbetrieb konnte auf Ende Oktober erfolg-
reich abgeschlossen werden. Die Einführung
auf weiteren Tankstellen wird laufend regionen-
weise erfolgen, so dass nächstes Jahr der Bezug
von Treibstoffen mit BEBECO-CARD voraus-
sichtlich wie folgt möglich sein wird:

Ab 1. April 1991: (Region 1, 2 und 3)

Bezug bei:

BVA Grünenmatt, Münchenbuchsee und Rot-
kreuz
Eidg. Zeughaus Bern, Interlaken, Lyss (Biel),
Samen, Wangen a. A.
AMP Burgdorf, Rothenburg und Thun
Betriebsgebäude Gampel, Niedergesteln-Steg
BAMF Emmen
Fest Kr 23, Andermatt

Ab 1. Juni 1991: (Region 4)

Bezug bei:

Eidg. Zeughaus Chur und Mels-Walenstadt
Eidg. Zeughaus und Waffenplatz Brugg, Frauen-
feld und Kloten-Bülach
AMP Hinwil und Othmarsingen
AMP und Zeughaus Wil-Bronschofen
Eidg. Waflenplatz Bremgarten
BAMF Dübendorf
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Ab 1. September 1991: (Region 5)

Bezug bei:

Intendance de la place d'armes Bière, Bure,
Chamblon, Romont
Arsenal fédéral Moudon und Tavannes (Biel)
PAA Grolley et Romont
OFAEM Payerne

Ab 1. Dezember 1991: (Region 6)

Bezug bei:

Arsenale federale Biasca
PAES Bellinzona
Piazza d'armi e arsenale federale Monte Ceneri
OFAEM Sion

An allen diesen Tankstellen ist sowohl der Be-
zug wie auch der Rückschub von Treibstoffen,
Schmier- und Betriebsmitteln im Verbund mög-
lieh.

Bei allen übrigen Tankstellen hat der Bezug von
Betriebsstoffen weiterhin mit örtlichen Betrst-
Karten oder mit Gutschein (Form 17.31) bzw.
mit dem neuen Betrst-Gutschein (Form 17.41)
zu erfolgen.
Bei rund 80 weiteren Armee-Tankstellen wird
der Bezug im Verbund erst gegen Ende 1991 ein-
geführt. Der Anschluss der PTT-Tankstellen am
System BEBECO-CARD wird angestrebt.
Oie «BEBECO-CARDS» werden zentral im
ORK generiert und geprägt und enthalten auf
zfef Fordme/te (Prägung)
~ 7 stellige Karten-Nr.
~ Name (Instr), Bundesamt, Abteilung, Sek-

tion, Truppeneinheit, strukturiert je nach den
kundenspezifischen Bedürfnissen

"" Verfälldatum bzw. Von- bis-Datum bei der
Truppe

Laster einer BEBECO-Karte (verkleinert)

^ Fourier 12/90

r/cr (Magnetstreifen)

- Bezüger-Nr.

- Karten-Nr.

- Erster Tag der Gültigkeit
- Letzter Tag der Gültigkeit

- Code für Türöffnung oder Türöffnung und
Tanken

Diese CARD berechtigt:

- zum papierlosen Tanken im Selbstbedie-
nungsverfahren auf allen mit Tankautomaten
ausgerüsteten Armeetankstellen;

- zum papierlosen Bezug aller übrigen Be-
triebsstoffe auf den mit BEBECO-Hardware
ausgerüsteten Armeetankanlagen (ATA);

- zum Bezug im Verbund ganze Schweiz;

- zum Tanken im 24-Std.-Betrieb, wo baulich
möglich.

Für die Truppen, die auf den vorseitig erwähn-
ten Tankstellen basieren, gelten, sofern BEBE-
CO im Betrieb ist, folgende Regelungen:

- alle Quartiermeister von WK/EK-Gruppen
bzw. Quartiermeister oder Fouriere selbstän-

diger Einheiten haben # Ifbc/icn vor dem

Dienst die BEBECO-CARD (je 1 pro Stab/

Einheit) beim OKK, Sektion B, 3003 Bern,
schriftlich zu bestellen. Die nötigen BEBE-

CO-CARD für Schulen und Kurse sind eben-

falls # Woc/ie« vor dem Dienst schriftlich beim

OKK, Sektion B, 3003 Bern zu bestellen;

- der Bezug von Treibstoffen bei Selbstbedie-

nungstankstellen, aber auch der Bezug von
Schmier- und Betriebsmitteln sowie der

Rückschub von Betriebsstoffen kann mit der

BEBECO-CARD im Verbund erfolgen;

- bei Verlust oder Nichtfunktionieren von BE-

BECO-CARD wird der BEBECO-CARD-Ser-
vice Ihre Karte sperren, bzw. steht während

den Bürozeiten für weitere Auskünfte zur

Verfügung (Tel. 031 / 67 42 89 oder 67 42 76);

- Fe/Twc/iung der 7hr/?/ie

Bei Treibstoffbezügen muss am Selbstbedie-

nungs-Tankautomat die Quittung verlangt
und entnommen werden. Quittungen für
Schmier- und Betriebsmittel werden der

Truppe durch die Bediensteten der Armee-

tankanlage mittels EDV erstellt. Diese Quit-
tungen sind einzeln in der Betriebsstoff- und

Gebindekontrolle (Form 17.30) zu verbu-

chen;
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nach der Entlassung ist die BEBECO-CARD
mit der Truppenbuchhaltung dem OKK, 3003

Bern, zu retournieren;
bei Verlust der BEBECO-CARD wird das

OKK mit den Revisionsbemerkungen eine
Bearbeitungsgebühr verrechnen;

die Truppe hat bereits bei der Erkundung
mit der Verwaltung der Tankstelle Fühlung
aufzunehmen, um sich über den Stand der
Einführung von BEBECO zu vergewissern.
Die Verwaltung wird die Truppe über das

Vorgehen beim Bezug von Betriebsstoffen
eingehend orientieren.

Auf Armeetankanlagen o6ne Se/65r/>e<//en««g5-

7art/ra«/age« und EDV oder bei Fassungen bei
anderen 7rwp/>en ist durch den Bezüger (Truppe)
nac/z w/e vor ein Gutschein (Form 17.31 bzw. der
neue Betrst-Gutschein Form 17.41) auszustellen
und entsprechend in der Betriebsstoff- und Ge-
bindekontrolle (Form 17.30) einzutragen.

4. Rechnungswesen
Infolge der seit 1.1. 87 eingetretenen Änderun-
gen haben wir uns entschlossen, das VR und die
VRE per 1.1. 91 neu drucken zu lassen. Die ab
1. 1. 91 eingetretenen Änderungen werden hier-
nach kurz kommentiert.

4. 1. VR 91

- ///7/k//e«57.s7a/a.s'

Die Bundesversammlung hat die Abschaf-
fung des Hilfsdienststatus beschlossen. Da-
durch ist die Anpassung bzw. Aufhebung fol-
gender Ziffern des VR nötig geworden:

2 + 7 Streichung: HD-Rechnungsführer

62 Streichung: Funktionssold für
Angehörige des HD

63 Streichung: Organisationsmuste-
rung für HD

64 Streichung: Hilfsdienst

74+75 Regelung der Offiziersfunktion und
des Funktionssoldes für Fachoffiziere

76, 77 ««4 <55 aufgehoben.

- Diese Ziffer regelt die Buchhaltungs-
führung mit privaten Informatikmitteln (z. B.
mit FOURPACK).

- 34/165 2 Verweis auf die Weisungen des EMD
über die Truppenkasse der Bundesämter.

-5/ Um die Anzahl der nachdienstlichen
Rechnungen zu reduzieren, wird hier neu aus-
drücklich auf die Verpflichtung aufmerksam
gemacht, sämtliche Rechnungen in derTrup-
penbuchhaltung zu verbuchen. Das Vorgehen
bei allfälligen «nachdienstlichen Rechnun-
gen» bleibt unverändert.

- 34, 35 «nd 36 neue KPN

- /09 Psr/ Verweis auf Ziffer 110, Absatz 2, d.h.

Bewilligung zur Teilnahme am Offiziershaus-
halt für Offiziere, höhere Unteroffiziere und
das dazu notwendige Hilfspersonal.

P/m/e ü/ir/ /V/a a///+«*

H ier wurde bei der normalen Tagesportion die
Art von Salz (Kochsalz) präzisiert (Ziffer 205,
Abs 1).

Zwecks Vereinfachung wurde die Notration
für die Pferde und die Maultiere auf 5 kg Hafer
gleichgestellt (Ziffer 207).

Durch die Herabsetzung des Bundesamtes für
Militärveterinärwesen in eine Abteilung ist
die Änderung der verantwortlichen Instanz
notwendig geworden (Ziffer 205, Abs 3, 206,
213 und 276, Bst c und g).

24/, 242, 244 ««4 245. Neue Bezeichnung
Fernmeldedirektion statt wie bisher Fernmel-
dekreisdirektion.

246. Auf das «Verzeichnis der permanenten
Zivil-Telefonanschlüsse der Truppe» (Beilage
8 zu VRE) wird verzichtet. Dieses Verzeichnis
erfuhr laufend Änderungen, war nie à jour
und wurde von der Truppe selten benützt.

265. Bei der Erledigung der Schadenfälle
durch den Feldkommissär sind diesem die

Akten inskünftig über die Gemeindekanzlei
zuzustellen.

/U;/ia«ge z«/n KP

- /, Seite 6, Nr. 17, Präzisierung (abwesend
besoldet)

- 2, Kleine Präzisierungen und Streichung
HD

3, Ziffer 1.2

Bst a Streichung des Marschbe-
fehls mit Verrechnungs-
abschnitt für Teilmobil-
machung.
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Bst c, Nr. 2 Diese Frachtbriefe sind
nicht mehr im Formular-
paket enthalten, sondern
sind bei Bedarf (Ausnah-
me) beim OKK zu bestel-
len.

Ziffer 2.1.2

Bstb Auch im Falle einer Kriegs-
mobilmachung gilt der
persönliche Marschbefehl
als Reiseausweis. Der Ver-
rechnungsabschnitt zum
Bezug eines Billettes ist
nicht mehr nötig.

- 4, Seite 3, Ziffer 2a, Nr. 2

Abteilung für Militärveterinärdienst
statt Bundesamt.

4.2. VRE

Erhöhung des Truppenkassenbeitrages (Zif-
fer 1) und der Entschädigung für Büromaterial
(Ziffer 2).

~ So/(/

Konsequenzen der Abschaffung des HD-Sta-
tus bei den Ziffern 5 (Kleiderentschädigung),
7 (Funktionssold Für Fachoffiziere) und 8 (auf-
gehoben).

~ TnggeWez, To/iac, //o«orare
Neue KPN bei Ziffer 12 und 13.

" Kefs/teg««#

Erhöhung

~ der Serviceentschädigung (Ziffer 17 und 18)
~ der Pensionspreise in Militärkantinen und

Soldatenstuben (Ziffer 23) sowie bei übri-
gen Pensionsgebern (Ziffer 24)

~ der Geldverpflegungs-Zulage
(Ziffer 25, Bst b)

~ des Kredites für Mobilmachungsverpfle-
gung (Ziffer 26)

~~ (/«te/To/fl/r

Erhöhung der
~ Truppenkantonnementsentschädigung

(Ziffer 28 a und b Nr. 1, 3 und 6)
- Zimmerentschädigungen (Ziffer 31,

ausgenommen Heizung)
~ Entschädigung für Benützung der Hallen-

bäder (Ziffer 33)

- Entschädigungen für Büros, Postlokale,
Untersuchungs- und Krankenzimmer, Ar-
beitsräume, Theoriesäle und Magazine
(Ziffer 34, 35 und 36)

Erhöhung der Logisentschädigung und Fest-
legung eines einzelnen Ansatzes für alle An-
gehörigen der Armee (Ziffer 38, Abs 1)

Erhöhung der Stundenentschädigung für

- die Teilnahme an der Erkundung, Über-
nähme und Rückgabe von weit abgelege-
nen Alp- und Berghütten sowie von
Schiess- und Übungsplätzen
(Ziffer 39, Abs 1)

- die Aufsicht während des Schiessens

(Ziffer 42, Bst b)

Erhöhung der Entschädigung für Stallungen
(Ziffer 54)

- zlfl/wflge

- 6. /V/tf?cna//rrer/f7e/«r

Diese Kredite stehen inskünftig lediglich
für die Beschaffung (keine Miete mehr)
von Material für die Ausbildung, den Un-
terricht oder für die Durchführung von
Übungen und Demonstrationen zur Verfü-

gung.

Die Verwendung dieser Kredite für Büro-
material (auch Bürogeräte) ist nicht mehr

möglich. Zu diesem Zwecke wurde die Ent-
Schädigung für Büromaterial (VRE 2) ent-

sprechend erhöht.

Alle Materialkredite werden erhöht.

- Bei den übrigen Anhängen wurden Anpas-

sungen vorgenommen.

- Anhang 8 ist aufgehoben (siehe VR Ziffer
246).

4. 3. FOURPACK

Die Änderungen im VRE bedingen zwei kleine

Anpassungen in der Systemkonfiguration des

«FOURPACK>.

Z#ét 7

(Aufnahme der Offiziersfunktion)
1. Menüposition CD (Soldansätze ändern /

Neuaufnahme Gradcode) aufrufen

2. Folgende Maskenfelder ausfüllen:
Gradcode: 19

Gradklasse: 4
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Grad: Fachof
Gradtext: Fachoffizier
Sold: 16.00

Z#?r 25

(Mutation der Geldverpflegungszulage von
Fr. 20.— auf Fr. 22.—)
1. Menüposition CB (Verpflegungsansätze än-

dem) aufrufen

2. Betrag Geldverpflegung mit 22.00 überschrei-
ben

/y7/c/jr/ron.îM/fl
(Änderung Frischhalte- und Früchtebrotver-
brauch)

Unter der Menüposition CE (Pflichtkonsum
Mindestverbrauch mutieren) müssen folgende
Artikel mutiert werden:

Verbrauch RS

Frischhaltebrot 1 (statt 2)
Früchtebrot I (statt 2)

Mit diesen Mutationen ist FOURPACK, was die
Änderungen anbelangt, wieder «up to date».
Der aktuelle Ansatz der Vpf-Kredite muss je-
weils kurz vor dem Dienst mutiert werden.

*

Mit diesen Änderungen hoffen wir, einen weite-
ren Fortschritt im Kommissariatsdienst erreicht
zu haben, wobei jede Verbesserung nur durch
den vollen und unermüdlichen Einsatz der
«hellgrünen Funktionäre» Früchte bringen
wird.

(U/r r/u«/:?« //wen <7«/«r /»e.s/ew.y.

Neue Landeskarten

Das Bundesamt für Landestopographie hat kürzlich folgende Karten, neu überarbeitet, veröffent-
licht:

Karten 1:25'000 Karten 1:50'000

1090 Wohlen Nr. 265 Nufenenpass

1191 Engelberg 275 Valle Antigorio
1204 Romont

1209 Brienz
SAW-Wanderkarten 1:50'000

1225 Gruyères Nr. 260 T St-Cergue

1288 Raron 264 T Jungfrau

1306 Sion
Skitourenkarten 1:50'0Ü0

1324 Barberine
Nr. 256 S Disentis

265 S Nufenenpass

Zur Beachtung

In der Heftmitte finden Sie das Inhaltsverzeich-
nis der 12 Ausgaben des Jahrgangs 1990 zum
Herausnehmen. Zur besseren Übersicht und
zum leichteren Auffinden von erschienenen Ar-

tikeln sind die Textseiten im «Der Fourier» fort-
laufend numeriert. Zusammen mit dem detail-
Merten Inhaltsverzeichnis haben Sie ein ge-

eignetes Nachschlagewerk.
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